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AG Sport

Doping-Opfer: Anerkennung und Gerechtigkeit

Michaela Engelmeier, sportpolitische Sprecherin;
Jeannine Pflugradt, zuständige Berichterstatterin:

Heute  hat  der  Deutsche  Bundestag  in  erster  Lesung  das  Zweite
Dopingopfer-Hilfegesetz  beraten.  Es  leistet  einen  Beitrag  zur
Anerkennung  und  Gerechtigkeit  für  die  in  der  ehemaligen  DDR  im
staatlichen  Auftrag  zu  Unrecht  gedopten  Nachwuchs-  und
Hochleistungssportler.

„Aus humanitären und sozialen Gründen wurde mit dem im August 2002
verabschiedeten Dopingopfer-Hilfegesetz ein Hilfsfonds in Höhe von zwei
Millionen Euro eingerichtet. Der Fonds hat jedoch nicht alle Opfer erfasst. Mit
dem Zweiten Dopingopfer-Hilfegesetz sollen nun die DDR-Dopingopfer, die nach
dem damaligen Gesetz keine finanziellen Hilfen erhalten haben, nun eine
einmalige finanzielle Entschädigung erhalten. Der Fonds soll mit 10,5 Millionen
Euro ausgestaltet werden, so dass bis zu 1.000 Anspruchsberechtigte
Berücksichtigung finden.

Anders als beim ersten Gesetz von 2002 beteiligen sich diesmal weder der
Deutsche Olympische Sportbund noch Konzerne an der Ausgestaltung des
Fonds. Gerade von den damals beteiligten Pharmaunternehmen hätten wir uns
mehr Verantwortung gewünscht. Denn sie leisteten durch die Entwicklung von
leistungssteigernden Präparaten einen enormen Beitrag zum Staatsdoping.“
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